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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 20. Oktober 2000

mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen aus Polen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3067)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/676/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. Juli
1991 zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeu-
gung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbesondere
auf Artikel 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein Sachverständiger der Kommission hat Polen besucht,
um die Bedingungen zu überprüfen, unter denen
Fischereierzeugnisse erzeugt, gelagert und in die Gemein-
schaft versandt werden.

(2) Die Rechtsvorschriften Polens im Bereich der Gesund-
heitsüberwachung und -kontrolle von Fischereierzeug-
nissen können als denjenigen der Richtlinie 91/
493/EWG gleichwertig betrachtet werden.

(3) Die zuständige Behörde in Polen, das „General Veteri-
nary Inspectorate (GVI)“, ist in der Lage, die Anwendung
der geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu über-
prüfen.

(4) In Bezug auf die Genusstauglichkeitsbescheinigung
gemäß Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a) der Richtlinie
91/493/EWG müssen auch ein Bescheinigungsmuster,
die Mindestanforderungen hinsichtlich der Sprache(n), in
der bzw. denen die Bescheinigung ausgestellt werden
muss, und die Amtsbezeichnung der zur Unterzeich-
nung bevollmächtigten Person festgelegt werden.

(5) Gemäß Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe b) der Richtlinie
91/493/EWG muss auf Packstücken mit Fischereierzeug-
nissen eine Markierung angebracht werden, auf der der
Name des Drittlandes und die Zulassungs-/Registrier-
ungsnummer des Ursprungsbetriebs, -fabrikschiffs,
-kühlhauses oder -gefrierschiffs angegeben sind.

(6) Gemäß Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe c) der Richtlinie
91/493/EWG ist ein Verzeichnis der zugelassenen
Betriebe, Fabrikschiffe und Kühlhäuser sowie ein
Verzeichnis der im Sinne der Richtlinie 92/48/EWG (3),
Anhang II, Punkt 1-7, registrierten Gefrierschiffe zu
erstellen. Diese Verzeichnisse stützen sich auf eine
Mitteilung des GVI an die Kommission. Das GVI muss
sich daher vergewissern, dass die diesbezüglichen

Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 4 der Richtlinie
91/493/EWG eingehalten werden.

(7) Das GVI hat offiziell zugesichert, dass die Vorschriften
des Kapitels V des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG
eingehalten und den Anforderungen dieser Richtlinie
gleichwertige Anforderungen hinsichtlich der Zulassung/
Registrierung der Ursprungsbetriebe, -fabrikschiffe,
-kühlhäuser oder -gefrierschiffe erfüllt werden.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Überprüfung und Bescheinigung der Konformität von
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen mit den Anforderungen
der Richtlinie 91/493/EWG ist in Polen das „General Veterinary
Inspectorate (GVI)“ zuständig.

Artikel 2

Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus Polen müssen
folgende Bedingungen erfüllen:

1. Jeder Sendung muss das aus einem einzigen Blatt beste-
hende, nummerierte, ordnungsgemäß ausgefüllte, datierte
und unterzeichnete Original einer Genusstauglichkeitsbe-
scheinigung nach dem Muster in Anhang A beiliegen.

2. Die Erzeugnisse müssen aus zugelassenen Betrieben oder
Kühlhäusern bzw. von zugelassenen Fabrikschiffen oder
Gefrierschiffen stammen, die in dem Verzeichnis in Anhang
B aufgeführt sind.

3. Jede Verpackung muss unauslöschbar die Angabe „POLEN“
und die Zulassungs-/Registrierungsnummer des Ursprungs-
betriebs, -fabrikschiffs, -kühlhauses oder -gefrierschiffs
tragen; davon ausgenommen sind unverpackte gefrorene
Fischereierzeugnisse, die für die Konservenindustrie
bestimmt sind.

Artikel 3

(1) Die Bescheinigungen gemäß Artikel 2 Nummer 1
müssen mindestens in einer der Amtssprachen des Mitglied-
staats ausgestellt werden, in dem die Kontrolle erfolgt.

(1) ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 15.
(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 31.
(3) ABl. L 187 vom 7.7.1992, S. 41.
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(2) Die Bescheinigungen müssen den Namen, die Amtsbezeichnung und die Unterschrift des Vertreters
des GVI sowie dessen Amtssiegel in einer Farbe tragen, die sich von der Farbe der übrigen Angaben auf der
Bescheinigung absetzt.

Artikel 4

Diese Entscheidung tritt 60 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Oktober 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG A

GENUSSTAUGLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur aus Polen, die zur Ausfuhr in die Europäische Gemeinschaft
bestimmt sind, ausgenommen Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresgastropoden in jeder Form

Bezugsnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Versandland: POLEN

Zuständige Behörde: „General Veterinary Inspectorate (GVI)“

I. Identifizierung der Fischereierzeugnisse

— Bezeichnung des Fischerei-/Aquakulturerzeugnisses (1):

— Art (wissenschaftliche Bezeichnung): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Aufmachung des Erzeugnisses und Art der Behandlung (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Gegebenenfalls Codenummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Art der Verpackung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Zahl der Packstücke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Eigengewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Vorgeschriebene Lager- und Transporttemperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ursprung der Erzeugnisse

Name(n) und amtliche Zulassungs-/Registrierungsnummer(n) des/der Betriebe(s), Fabrikschiffe(s), Kühlhauses/Kühlhäuser
oder Gefrierschiffe(s), die vom GVI zur Ausfuhr in die Gemeinschaft zugelassen sind:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Bestimmung der Erzeugnisse

Die Erzeugnisse werden versandt

von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Versandort)

nach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bestimmungsort und -land)

mit folgendem Transportmittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name und Anschrift des Versenders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name des Empfängers und Anschrift am Bestimmungsort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Lebend, gekühlt, gefroren, gesalzen, geräuchert, konserviert.
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IV. Bescheinigung

— Der amtliche Inspektor bescheinigt, dass die vorstehend beschriebenen Fischerei-/Aquakulturerzeugnisse:

1. gemäß den Hygienevorschriften der Richtlinie 92/48/EWG gefangen und an Bord der Fischereifahrzeuge behan-
delt worden sind;

2. gemäß den Anforderungen der Kapitel II, III und IV des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG auf hygienische
Weise angelandet, behandelt und gegebenenfalls verpackt, zubereitet, verarbeitet, gefroren, aufgetaut und gelagert
worden sind;

3. gemäß Kapitel V des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG einer Gesundheitskontrolle unterzogen worden sind;

4. gemäß den Kapiteln VI, VII und VIII des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG verpackt, identifiziert, gelagert und
transportiert worden sind;

5. nicht von giftigen oder Biotoxine enthaltenden Arten stammen;

6. den organoleptischen, parasitologischen, chemischen mikrobiologischen Anforderungen entsprechen, die für
bestimmte Kategorien von Fischereierzeugnissen mit der Richtlinie 91/493/EWG und den dazu erlassenen
Durchführungsentscheidungen festgelegt worden sind.

— Der amtliche Inspektor erklärt, dass ihm die Vorschriften der Richtlinien 91/493/EWG und 92/48/EWG sowie der
Entscheidung 2000/676/EG bekannt sind.

Ausgefertigt in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort) (Datum)

�Amtssiegel (3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift des amtlichen Inspektors) (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name in Großbuchstaben und Amtsbezeichnung)

(3) Die Farbe des Stempels und der Unterschrift muss sich von der Farbe der anderen Angaben auf der Bescheinigung absetzen.
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Zulassungsnummer Name des Betriebs
Ort

Region
Kategorie

ANHANG B

VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN BETRIEBE UND FISCHEREIFAHRZEUGE

02132701 „Stawy Milickie“ Stawno PP

02132703 „Stawy Milickie“ Potasznia PP

02132704 „Stawy Milickie“ Ruda Malenjacka PP

02152701 IUNG Rolniczy Zaklad Doswiadczalny Jelcs- Laskowice PP

02202702 „Stawy Milickie“ Radziadz PP

04611802 „Abramczyk“ Sp. Z o.o. Bydgoszcz PP

08022701 Gospodarstwo Rybackie Skarbue Skorzyna PP

08022702 Gospodarstwo Rybackie Skarbu Czetowice-Las PP

08022703 Gospodarstwo Rybackie Skarbu Czetowice-PGR PP

08030901 „Las Skwierzayna-Gorzow“ Sp. Z o.o. Skwierzyna PP

08052701 Gospodarstwo Rolne Hodowla Pstraga Koziczyn PP

08052702 Rodzinne Gospodarstwo Rolno Osno Lubuskie PP

08080901 „Delipol“ Sp. Z o.o. Zbaszynek PP

08112701 Gospodarstwo Rybackie Lasow Zary PP

12012701 „TEICH“ Bratucice PP

14260901 „Kovian-Group“ Sp. Z o.o. Siedlec PP

20031801 „Suempol“ Bielsk Podlaski PP

22021801 Przetwornia Rybna inz. A.M. Jarosz Chojnice PP

22081801 „Ternaeben“ Sp. Z o.o. Leba PP

22081810 „Krabbpol“ Lebork PP

22111801 „Szkuner“ Wladyslawowo PP

22111802 „Koga-Maris“ Sp. Z o.o. Hei PP

22121808 „Wodnik“ Ustka PP

22121817 „Nordpol“ Duninowo PP

22121818 „Milarex“ s.c. & „Morpol“ Sp. Z o.o. Ustka-Duninowo PP

22122714 Gospodarstwo Rybackie Slupsk Zelkowo PP

22141801 „Koral“ Tczew PP

22151811 „Big-Fish“ Gniewino PP

22151812 „Proryb“ Gdansk PP
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Zulassungsnummer Name des Betriebs
Ort

Region
Kategorie

22152702 Hodowla Ryb Paraszyno Paraszyno PP

22152711 „Eco-Fish“ Tluczewo PP

22152720 Gospodarstwo Rolne Hodowla Bozepole Wielkie PP

22621801 „Satrok“ Gdvania PP

22621807 „Dal-Pesca“ Gdvania PP

24032701 Zaklad Doswiadczalny Gospodarki Golysz PP

26052701 Gospodarstwo Rybackie Ruda Malenjacka PP

26052704 Krzysztof Jerczynskie s.c. Koloniec PP

26052705 Jozef Nalewczynskie Koloniec PP

26052706 Adam Maszewski Koloniec PP

26122701 Gospodarstwo Rybackie Rytwiany-Sieragi PP

28030901 „Krymar“ s.c. Import-Eksport Lfowo PP

28041803 „Atra“ Sp. Z o.o. Paslek PP

28091801 „Tasman Fish Trading Ltd“ Lidzbark Warminski PP

28170901 „Warmex“ Sp. Z o.o. Wielbark PP

30021081 „Aqua Delice“ Poland Ltd Drawskimlyn PP

30050901 Rolniczy Kombinat Spoldzielzy Lubnica PP

30142706 Gospodarstwo Rybackie Miedzychod-Bielsko PP

30171802 „Delikates“ Sp. Z o.o. Ostrow Wielkopolski PP

30291801 „Piatek“ Siedlec PP

30611801 „Fruction“ Gdansk PP

30622701 Gospodarstwo Rybackie SP Goslawice PP

30641801 „Lisner“ Sp. Z o.o. Poznan PP

32011801 „Polfisch“ Sp. Z o.o. Doble PP

32011802 „Pommernfisch“ Sp. Z o.o. Tluczewo PP

32011803 „Stanpol“ Sp. Z o.o. Bialogard PP

32020901 „Sawis“ s.c. Choszcno PP

32050901 „Imoprojekt“ Resko PP

32052701 Gospodarstwo Rolne Molstowo PP

32081801 „Superfish“ SA Kukinia PP

32131802 „Excelsior-Delikatesy“ Sp. Z o.o. Darlowo PP

32131806 Przetwornia Ryb Morskich C. I M. Tousty s.c. Rusko PP
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Zulassungsnummer Name des Betriebs
Ort

Region
Kategorie

32131809 „Stan-Dar“ Sp. Z o.o. Darlowo PP

32131812 „Stanpol“ Sp. Z o.o. Staniewice PP

32140901 IC, Sas Sp. Z o.o. Chociwel PP

32140902 Przedsiebiorstwo Srodkow Zywnosciowych Marianowo PP

32161801 „K & M“ s.c. Czarnkowie PP

32611801 „Espersen Polska“ Sp. Z o.o. Koszalin PP

32621801 „Mc Lean Brothers Poland“ Sp. Z o.o. Szczecin PP

DDY 305 Dalmor (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 154 Esther (Atlantex Ltd Co.) Warszawa FV

GDY 306 Altair (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 307 Atria (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 307 Atria (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 308 Acrux (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 309 Acamar (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 311 Alphard (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 336 Pollux (Dalmor SA) Gdvania FV

GDY 342 Cassiopeia (Dalmor SA) Gdvania FV

SWI 185 Langusta (Odra) Swinoujscie FV

SWI 186 Homar (Odra) Swinoujscie FV

SWI 195 Foka (Odra) Swinoujscie FV

SWI 214 Tunek (Odra) Swinoujscie FV

SWI 215 Orlen (Odra) Swinoujscie FV

SWI 220 Kolias (Odra) Swinoujscie FV

SWI 225 Wlocznik (Odra) Swinoujscie FV

SZN 1 Patricia VIII (Polfar-Poland Sp. Z o.o.) Szczecin FV

SZN 106 Hajduk (Gryf) Szczecin FV

SZN 107 Bogar (Gryf) Szczecin FV

SZN 109 Admiral Arcizewski (Gryf) Szczecin FV

SZN 110 Amarel (Gryf) Szczecin FV

SZN 112 Aquarius (Gryf) Szczecin FV

SZN 62 Sargan (Gryf) Szczecin FV

PP: Verarbeitungsbetrieb
FV: Fabrikschiff
ZV: Gefrierschiff.


